
Vollmacht in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten 

Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin erteilt hiermit der 

 

Rechtsanwältin Stefanie Gundel, Schöne Aussicht 17, 55583 Bad Kreuznach, 

Vollmacht in Sachen:     ./. 

wegen: 

zur außergerichtlichen Vertretung sowie Prozessvollmacht für Verfahren in allen Instanzen. 

Diese Vollmacht ermächtigt insbesondere: 

• zu allen den Rechtsstreit betreffenden Prozesshandlungen, insbesondere zur 

Klageeinreichung, Erhebung von Widerklagen, Vornahme und Entgegennahme von 

Zustellungen 

• zur Beendigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis 

• zur Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln und Verzicht auf solche 

• zur Prozessführung nach §§ 81 ff. ZPO 

• zur Bestellung eines Vertreters 

• zur Akteneinsicht sowie zur Empfangnahme von Geldern und Wertsachen, insbesondere 

des Streitgegenstandes und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu 

erstattenden Kosten. 

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf Neben- und Folgesachen aller Art, z.B. Arrest und 

einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, 

Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie 

Insolvenzverfahren. 

Die Vollmacht bezieht sich außerdem auf die Begründung und Aufhebung von 

Vertragsverhältnissen und umfasst die Berechtigung zur Abgabe von einseitigen 

Willenserklärungen (z.B. Kündigungen). 

 

_________________________________            _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 



 

Hinweise in Arbeitsrechtssachen 

Ich bestätige hiermit, ausdrücklich vor Abschluss der Vereinbarung über die Vertretung darauf 

hingewiesen zu sein, dass im Arbeitsgerichtsprozess erster Instanz auch für die obsiegende 

Partei kein Anspruch auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten 

für die Zuziehung eines Prozessbevollmächtigten oder eines Beistandes besteht. 

Ich bin zudem darüber informiert worden, dass vor dem Arbeitsgericht keine Anwaltspflicht 

besteht und dass sich die Gebühren für die anwaltliche Tätigkeit - sofern keine anderweitige 

Vergütungsvereinbarung getroffen wurde - nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und nach 

dem Gegenstandswert berechnen. 

 

Ort, Datum      Unterschrift 

 


